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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

I. Unternehmer 

1. Einführung und Zuteilung einer Wirt-

schafts-Identifikationsnummer 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 

hat einen Verordnungsentwurf zur Einführung 

und Zuteilung der sog. Wirtschafts-Identifikati-

onsnummer vorgelegt. Die Wirtschafts-Identi-

fikationsnummer soll am 30.9.2024 eingeführt 

werden, die Zuteilung ab dem 1.11.2024 erfol-

gen. 

Hintergrund: Neben der Steuer-Identifikati-

onsnummer, die jeder Steuerpflichtige bereits 

erhalten hat, sollen alle Unternehmer auch 

eine Wirtschafts-Identifikationsnummer erhal-

ten, die die bisherige Umsatzsteuer-Identifika-

tionsnummer ablösen soll. Die Wirtschafts-

Identifikationsnummer ist zwar bereits vor ge-

raumer Zeit vom Gesetzgeber eingeführt wor-

den, der genaue Zeitpunkt der Einführung 

sollte jedoch vom BMF festgelegt werden und 

wurde immer wieder verschoben. 

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs: 

 Die Wirtschafts-Identifikationsnummer soll 

zum 30.9.2024 eingeführt werden. Die Zutei-

lung soll allerdings erst ab dem 1.11.2024 er-

folgen. 

 Unternehmer, denen bis zum 30.9.2024 eine 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt 

worden ist, sollen im Wege einer öffentli-

chen Bekanntmachung durch das Bundes-

zentralamt für Steuern erfahren, dass ihre 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ab ei-

nem bestimmten Stichtag auch als Wirt-

schafts-Identifikationsnummer gilt. 

Hinweis: Dieser Stichtag könnte der 1.11.2024 

sein. 

 Unternehmer, die bis zum 30.9.2024 noch 

keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

erhalten haben, aber durch einen Bevoll-

mächtigten vertreten werden, sollen eine 

elektronische Mitteilung über die Zuteilung 

der Wirtschafts-Identifikationsnummer er-

halten, wenn sie oder ihr Bevollmächtigter 

über ein Benutzerkonto bei der ELSTER-

Plattform der Finanzverwaltung verfügen. 

Hinweis: In verschiedenen Gesetzen wird die 

Angabe der Wirtschafts-Identifikationsnum-

mer verlangt, sobald sie zugeteilt worden ist. 

So muss künftig etwa bei der Grunderwerb-

steuer die Wirtschafts-Identifikationsnummer 

angegeben werden, wenn ein Unternehmer an 

einem grunderwerbsteuerbaren Vorgang be-

teiligt ist. Auch umsatzsteuerlich wird die Wirt-

schafts-Identifikationsnummer die bisherige 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ablösen. 

Aktuell liegt nur der Verordnungsentwurf des 

BMF vor. Nachdem jahrelang nichts geschehen 

ist, scheint es nun mit der Einführung und Zu-

teilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer 

loszugehen, auch wenn der Zeitpunkt ange-

sichts des Entwurfscharakters noch nicht sicher 

ist. 

2. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für 

Nebenleistungen eines Hotels? 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss ent-

scheiden, ob für Nebenleistungen eines Hotels 

der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %, der 

auch für die Übernachtung gilt, oder aber der 

reguläre Steuersatz von 19 % anwendbar ist, so 

dass das Gesamtentgelt aufzuteilen ist in ein 

Entgelt für die Zimmerüberlassung (7 %) und in 

ein Entgelt für die Nebenleistungen (19 %). Der 

Bundesfinanzhof (BFH) ist zwar für eine Auftei-

lung, hält es allerdings für möglich, dass der 

EuGH das gesetzliche Aufteilungsgebot als eu-

roparechtswidrig ansieht. 

Hintergrund: Hotelübernachtungen werden 

nach deutschem Recht mit lediglich 7 % Um-

satzsteuer besteuert. Nach dem Gesetz gilt der 

ermäßigte Umsatzsteuersatz nicht für Leistun-

gen, die nicht unmittelbar der Vermietung die-

nen, auch wenn diese Leistungen im Hotelpreis 

enthalten sind. Erforderlich ist danach eine 
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Aufteilung des Entgelts, wenn der Hotelpreis 

auch Nebenleistungen umfasst. Die Aufteilung 

von Entgelten ist vom EuGH in der jüngeren 

Vergangenheit aber in anderem Zusammen-

hang abgelehnt worden. 

Sachverhalt: Der BFH musste über drei Fälle 

entscheiden, die jeweils ein Hotel bzw. eine 

Pension betrafen. In dem ersten Fall bot das 

Hotel optional ein Frühstück zum Preis von 

4,50 € an; im Hotelpreis war ein Parkplatz ent-

halten. Im zweiten Fall waren im Übernach-

tungspreis ebenfalls ein Parkplatz sowie das zur 

Verfügung gestellte WLAN und der Fitness- und 

Wellnessbereich enthalten. Im dritten Fall ge-

hörte zur Übernachtung ein Frühstück, das 

nicht abgewählt werden konnte. Das Finanz-

amt wandte in allen Fällen den ermäßigten 

Umsatzsteuersatz nur für die eigentliche Über-

nachtung an und teilte den jeweiligen Zimmer-

preis auf die eigentliche Übernachtungsleis-

tung (7 %) und die Nebenleistung(en) (19 %) 

auf. Hiergegen wehrten sich die Hotel- bzw. 

Pensionsbetreiber. 

Entscheidung: Der BFH hat dem EuGH die 

Streitfragen zur Entscheidung vorgelegt, so-

weit es um den anzuwendenden Steuersatz auf 

die im Hotelpreis enthaltenen Nebenleistun-

gen geht: 

 Bietet das Hotel zusätzlich zur Übernachtung 

eine Leistung an, die weder hinzugebucht 

noch abgewählt werden kann, sondern 

zwingend enthalten ist, handelt es sich um 

eine Nebenleistung zur Hauptleistung 

(Übernachtung). Denn diese Nebenleistung 

ist eng mit der Übernachtung verbunden 

und im Preis enthalten. 

 Nach deutschem Recht besteht ein Auftei-

lungsgebot, weil der ermäßigte Umsatzsteu-

ersatz nur für die Zimmervermietung ge-

währt wird, nicht aber für Leistungen, die 

nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 

wie im ersten und zweiten Fall der Hotel-

parkplatz, im zweiten Fall die Bereitstellung 

des WLAN und des Fitness- und Wellnessbe-

reichs sowie im dritten Fall das Frühstück. 

 Aus der aktuellen Rechtsprechung des EuGH 

könnte sich jedoch ergeben, dass ein Auftei-

lungsgebot gegen Europarecht verstößt. 

Dem EuGH zufolge darf nämlich eine einheit-

liche Leistung, die aus einer Hauptleistung 

und aus einer Nebenleistung besteht und bei 

der unterschiedliche Umsatzsteuersätze für 

die Haupt- und Nebenleistung gelten, nicht 

aufgeteilt werden – der Umsatzsteuersatz 

für die Hauptleistung gilt dann für die ge-

samte Leistung. Hieraus könnte sich erge-

ben, dass das deutsche Aufteilungsgebot eu-

roparechtswidrig ist. 

Hinweise: Der EuGH muss nun entscheiden, ob 

das deutsche Aufteilungsgebot gilt oder ob es 

wegen Verstoßes gegen das Europarecht nicht 

anwendbar ist. 

Das Vorabentscheidungsersuchen hat Bedeu-

tung für Nebenleistungen, die weder hinzuge-

bucht noch abgewählt werden können. Kann 

die Leistung jedoch, wie z. B. das Frühstück im 

ersten Fall, zu- oder abgewählt werden, han-

delt es sich nicht um eine Nebenleistung, son-

dern um eine eigenständige Leistung, die in je-

dem Fall dem regulären Steuersatz von 19 % 

unterliegt. 

3. Fiktiver Zufluss einer nicht ausge-

zahlten Tantieme 
Hat ein Gesellschafter-Geschäftsführer mit sei-

ner GmbH eine Tantiemevereinbarung getrof-

fen, die zugesagte Tantieme jedoch nicht erhal-

ten, kann ein fiktiver Zufluss der Tantieme und 

damit Arbeitslohn zu bejahen sein, wenn er ei-

nen fälligen und durchsetzbaren Anspruch auf 

Auszahlung seiner Tantieme gegen die GmbH 

hat. Dies setzt allerdings voraus, dass die GmbH 

eine Tantiemeverpflichtung passiviert hat. Al-

ternativ kommt ein fiktiver Zufluss in Betracht, 

wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer auf 

einen bereits entstandenen Tantiemean-

spruch verzichtet. 
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Hintergrund: Außerhalb einer Bilanzierung 

müssen Einnahmen grundsätzlich erst dann 

versteuert werden, wenn sie dem Steuerpflich-

tigen zufließen. Unter bestimmten Vorausset-

zungen kann aber ein Zufluss auch fiktiv ange-

nommen werden, so dass dann eine Einnahme 

versteuert werden muss, obwohl sie gar nicht 

gezahlt worden ist. 

Sachverhalt: Der Kläger war Alleingesellschaf-

ter der A-GmbH. Er hatte mit der A-GmbH eine 

Tantiemevereinbarung getroffen. In den Streit-

jahren 2015 bis 2017 zahlte die A-GmbH dem 

Kläger keine Tantieme aus, obwohl sie Ge-

winne erzielt hatte. Die A-GmbH wies in ihren 

Bilanzen der Streitjahre auch weder eine Tanti-

emerückstellung noch eine Tantiemeverbind-

lichkeit aus. Das Finanzamt nahm einen fiktiven 

Zufluss der Tantieme beim Kläger an und er-

fasste die Tantieme als Arbeitslohn. 

Entscheidung: Der BFH hielt einen fiktiven Zu-

fluss zwar nicht aufgrund der Alleingesellschaf-

terstellung des Klägers für denkbar, wohl aber 

aufgrund eines möglichen Verzichts. Der BFH 

verwies die Sache daher an das Finanzgericht 

(FG) zur weiteren Aufklärung zurück: 

 Bei beherrschenden Gesellschafter-Ge-

schäftsführern, die also mehr als 50 % der 

Stimmrechte haben, kann es zu einer Zu-

flussfiktion kommen, wenn der Tantiemean-

spruch fällig und durchsetzbar ist, die GmbH 

mithin zahlungsfähig ist. Der beherrschende 

Gesellschafter-Geschäftsführer kann dann 

nämlich die Auszahlung der Tantieme durch-

setzen. 

 Im Streitfall waren die Tantiemeansprüche 

jedoch nicht fällig. Die Tantiemeansprüche 

sollten erst dann fällig sein, wenn der Jahres-

abschluss und damit auch der Tantiemean-

spruch festgestellt wird. In den Jahresab-

schlüssen der A-GmbH für die Jahre 2015 bis 

2017 waren keine Tantiemeverpflichtungen 

ausgewiesen, so dass ein fälliger Tantieme-

anspruch nicht zustande gekommen ist. 

 Denkbar ist allerdings ein fiktiver Zufluss 

aufgrund eines Verzichts des Klägers auf ei-

nen bereits entstandenen Tantiemean-

spruch. Dieser Verzicht hätte zu einer ver-

deckten Einlage des Klägers in die A-GmbH 

geführt; eine verdeckte Einlage setzt denklo-

gisch den vorherigen Zufluss des eingelegten 

Wirtschaftsguts (Tantiemeforderung) vo-

raus. 

 Das FG muss nun aufklären, ob der Kläger in 

den Streitjahren auf seine bereits entstande-

nen Tantiemeansprüche verzichtet und 

diese verdeckt in die A-GmbH eingelegt hat, 

so dass ihm die Tantiemen vorher (fiktiv) zu-

geflossen sein müssen. Die verdeckte Ein-

lage setzt nicht voraus, dass die A-GmbH tat-

sächlich Tantiemeverpflichtungen gegen-

über dem Kläger passiviert hat; vielmehr ge-

nügt es, wenn Tantiemeverpflichtungen hät-

ten passiviert werden müssen. 

Hinweise: Sollte ein Tantiemeanspruch des Klä-

gers hingegen nicht entstanden sein, weil sich 

der Kläger und die A-GmbH vorab auf eine Auf-

hebung der Tantieme geeinigt bzw. stillschwei-

gend verständigt haben, wäre ein fiktiver Zu-

fluss zu verneinen, so dass der Kläger keine 

Tantieme versteuern müsste. Denn dann 

könnte der Kläger keine verdeckte Einlage er-

bracht haben, weil er keine Forderung gegen 

die A-GmbH gehabt hat, die er im Wege der 

verdeckten Einlage eingebracht hat. Zu einem 

fiktiven Zufluss kann es unter dem Gesichts-

punkt des Verzichts also nur kommen, wenn 

der Gesellschafter-Geschäftsführer nach der 

Entstehung seines Tantiemeanspruchs auf die 

Tantieme verzichtet. 

Der BFH widerspricht mit seinem aktuellen Ur-

teil der Auffassung der Finanzverwaltung, die 

es für einen fiktiven Zufluss bei einem beherr-

schenden Gesellschafter-Geschäftsführer aus-

reichen lässt, dass der Tantiemeanspruch fällig 

und durchsetzbar ist; der Finanzverwaltung zu-

folge ist es für den fiktiven Zufluss nicht erfor-

derlich, dass die GmbH eine entsprechende 
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Verpflichtung in ihrem Jahresabschluss passi-

viert hat. 

II. Alle Steuerzahler 

1. § 35c EstG oder BAFA-Förderung für 

energetische Wohnraumsanierung – 

was ist günstiger? 
Für energetische Sanierungsmaßnahmen an 

Wohngebäuden kann eine Steuerermäßigung 

gemäß § 35c EStG oder ein Zuschuss des Bun-

desamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) in Betracht kommen. Da sich beide För-

derungen ausschließen, sollte vor Beginn einer 

Maßnahme geprüft werden, welches Pro-

gramm die höhere Förderung gewährt.  

Die Steuerermäßigung bei der Einkommens-

teuer gemäß § 35c EStG1 setzt eine Nutzung zu 

eigenen Wohnzwecken voraus. Nach der Vor-

schrift können energetische Maßnahmen wie 

die Wärmedämmung oder die Erneuerung ei-

ner Heizungsanlage durch eine Steuerermäßi-

gung gefördert werden. Die jeweilige Maß-

nahme muss durch ein Fachunternehmen aus-

geführt und die Konformität der Maßnahme 

mit der Verordnung zur Bestimmung der Min-

destanforderungen für energetische Einzel-

maßnahmen (EsanMV) auf amtlichem Vor-

druck bescheinigt werden.  

Die Steuerermäßigung beläuft sich auf 20% der 

Aufwendungen verteilt auf 3 Jahre, wobei 7% 

im Jahr des Abschlusses der Maßnahme, 7% im 

Folgejahr und 6% im übernächsten Jahr abge-

zogen werden können. Die Steuerermäßigung 

ist auf 40.000 € beschränkt, sodass Aufwen-

dungen bis maximal 200.000 € begünstigt sind.  

Der Höchstbetrag ist objektbezogen und kann 

pro Objekt alle drei Jahre nur einmal in An-

spruch genommen werden. Es kommt daher 

                                                            
1 https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redak-
tion/DE/Foerderprogramme/steuerliche-foerde-
rung-fuer-energetische-gebaeudesanierung.html 

bei Ehegatten nicht zu einer Verdopplung der 

Steuerermäßigung.  

Sofern die Steuerermäßigung gemäß § 35c 

EStG die Einkommensteuer übersteigt, kommt 

es zu einem Anrechnungsüberhang. Der die 

Einkommensteuer übersteigende Ermäßi-

gungsbetrag kann nicht auf andere Jahre ver-

teilt werden und würde daher verloren gehen. 

Die Kosten eines Energieberaters werden zu 

50% gefördert, wobei diese Kosten nicht auf 

die Höchstbeträge angerechnet werden und 

nicht auf 3 Jahre verteilt werden müssen.   

Die BAFA-Förderung2 ist nicht auf selbst be-

wohnte Wohngebäude beschränkt. Die Förde-

rung kann daher auch für vermietete Wohnim-

mobilien in Anspruch genommen werden. 

Werden die energetischen Sanierungsmaßnah-

men im Rahmen eines Sanierungsfahrplans 

vorgenommen, beträgt der Zuschuss 20 % der 

Aufwendungen, maximal 60.000 € pro 

Wohneinheit.  

Ein solcher Sanierungsfahrplan wird durch ei-

nen zertifizierten Energieberater erstellt.3 Die 

Kosten für einen Energieberater werden eben-

falls zu 50% bezuschusst.  

Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen u.a. 

die Heizungsoptimierung und energetische 

Maßnahmen an der Gebäudehülle. Diese sind 

größtenteils deckungsgleich mit den nach § 35c 

EStG geförderten Maßnahmen. Es gibt jedoch 

vereinzelt Unterschiede. So darf eine Öl- oder 

Gasheizung bei der Heizungsoptimierung laut 

BAFA Förderung nicht älter als 20 Jahre alt sein. 

Für die Steuerermäßigung gemäß § 35c EStG 

gibt es ein solches Höchstalter laut EsanMV 

nicht.  

2 https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Ge-
baeude/Sanierung_Wohngebaeude/sanie-
rung_wohngebaeude_node.html 
3 https://www.energie-effizienz-experten.de/ 

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/steuerliche-foerderung-fuer-energetische-gebaeudesanierung.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/steuerliche-foerderung-fuer-energetische-gebaeudesanierung.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/steuerliche-foerderung-fuer-energetische-gebaeudesanierung.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/sanierung_wohngebaeude_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/sanierung_wohngebaeude_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/sanierung_wohngebaeude_node.html
https://www.energie-effizienz-experten.de/
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Der Antrag auf den Zuschuss wird über das 

BAFA-Portal gestellt. Der Zuschuss ist nicht 

steuerpflichtig. Allerdings werden bei vermie-

teten Immobilien die abzugsfähigen Ausgaben 

um den Zuschuss gekürzt.  

Im folgenden haben wir Ihnen die dargestellten 

Fördermöglichkeiten tabellarisch gegenüber-

gestellt. Wir weisen darauf hin, dass für ein-

zelne Maßnahmen auch darüber hinausge-

hende Fördermöglichkeiten bestehen können.4  

§ 35c EStG BAFA-Förderung 
Einkommensteuerer-
mäßigung 20% über 3 
Jahre 

Zuschuss 20% bei Sa-
nierungsfahrplan 

Selbstgenutzter Wohn-
raum 

auch vermietete 
Wohnimmobilien 

50% der Kosten der 
Energieberatung 

50% der Kosten der 
Energieberatung 

Antrag in Einkommen-
steuererklärung 

Antrag über BAFA-Por-
tal 

Risiko Anrechnungs-
überhang 

Anrechnung Zu-
schuss bei Wer-
bungskosten i.R. 
Vermietung 

 

2. Nachweis einer kürzeren Nutzungs-

dauer für ein Gebäude 
Der Steuerpflichtige kann eine kürzere tatsäch-

liche Nutzungsdauer eines Gebäudes durch ein 

Gutachten eines öffentlich bestellten und ver-

eidigten Sachverständigen nachweisen und da-

mit eine höhere Abschreibung geltend ma-

chen, als sich nach der gesetzlichen Nutzungs-

dauer ergibt. Das Gutachten ist anzuerkennen, 

wenn es sich auf das konkrete Grundstück be-

zieht und zu den maßgeblichen Kriterien der 

Nutzungsdauer wie etwa zum technischen Ver-

schleiß, der wirtschaftlichen Entwertung oder 

zu rechtlichen Nutzungsbeschränkungen Stel-

lung nimmt. 

                                                            
4 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privat-
personen/Bestehende-Immobilie/Nachhaltiges-Zu-
hause/?redirect=770752 

Hintergrund: Gebäude, die vermietet oder be-

trieblich genutzt werden, können abgeschrie-

ben werden. Die Abschreibung richtet sich 

nach der Nutzungsdauer des Gebäudes, die ge-

setzlich vermutet wird, z. B. 33,3 Jahre für be-

trieblich genutzte Gebäude, die nicht Wohn-

zwecken dienen oder – je nach Fertigstellungs-

zeitpunkt – 50 oder 33,3 Jahre für vermietete 

Gebäude im Privatvermögen. Allerdings kann 

der Steuerpflichtige eine kürzere Nutzungs-

dauer nachweisen und dann eine höhere Ab-

schreibung in Anspruch nehmen. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb im Jahr 2013 

eine vermietete Grundstückshälfte, auf der 

sich zwei Gebäude befanden. Sie machte in ih-

rer Einkommensteuererklärung für 2014 bei 

den Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung eine Abschreibung von ca. 5,26 % auf 

Grundlage einer Restnutzungsdauer von 19 

Jahren geltend; die gesetzliche Abschreibung 

hätte 2 % bei einer gesetzlich vermuteten Nut-

zungsdauer von 50 Jahren betragen. Zur Er-

mittlung der Restnutzungsdauer legte die Klä-

gerin ein Gutachten eines öffentlich bestellten 

und vereidigten Sachverständigen vor, der die 

Restnutzungsdauer nach den einschlägigen im-

mobilienrechtlichen Regeln bewertet und da-

bei berücksichtigt hatte, dass bis zum Erwerb 

durch die Klägerin keine Modernisierungsmaß-

nahmen erfolgt waren. Das Finanzamt er-

kannte lediglich eine Abschreibung von 2 % an. 

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt und 

erkannte eine Restnutzungsdauer von 19 Jah-

ren an: 

 Zwar betrug der Abschreibungssatz im Ver-

anlagungszeitraum 2014 2 %, weil der Ge-

setzgeber von einer Nutzungsdauer für ver-

mietete Gebäude des Privatvermögens von 

50 Jahren ausging. Der Steuerpflichtige kann 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Nachhaltiges-Zuhause/?redirect=770752
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Nachhaltiges-Zuhause/?redirect=770752
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Nachhaltiges-Zuhause/?redirect=770752
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aber eine kürzere tatsächliche Nutzungs-

dauer nachweisen. 

 Eine kürzere Nutzungsdauer kann sich etwa 

aus einem technischen Verschleiß, einer 

wirtschaftlichen Entwertung oder aus recht-

lichen Nutzungsbeschränkungen ergeben. 

 Die Klägerin hat eine kürzere tatsächliche 

Nutzungsdauer nachgewiesen, indem sie ein 

taugliches Gutachten vorgelegt hat. Für den 

Nachweis genügt ein Gutachten eines öf-

fentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen, das auf einzelne Kriterien der 

Nutzungsdauer Bezug nimmt und die Gege-

benheiten des Einzelfalls berücksichtigt. 

 Der Gutachter, der das Gutachten für die 

beiden Gebäude erstellt hat, war öffentlich 

bestellt und vereidigt. Er hat seine Ermitt-

lung der Restnutzungsdauer auf die einschlä-

gigen gesetzlichen Regelungen gestützt und 

dabei auch die tatsächlichen Gegebenheiten 

des Einzelfalls berücksichtigt, nämlich den 

Umstand, dass die Gebäude bis zum Erwerb 

durch die Klägerin nicht modernisiert wor-

den sind. Hieraus hat er nachvollziehbar eine 

wirtschaftliche Abnutzung abgeleitet, die zu 

einer wirtschaftlich gemittelten Restnut-

zungsdauer von 19 Jahren für die beiden Ge-

bäude auf dem Grundstück führte. 

 Entgegen der Auffassung des Finanzamts 

war es nicht erforderlich, dass der Gutachter 

auch einen technischen Verschleiß bestätigt. 

Denn es genügt der Nachweis eines wirt-

schaftlichen Verbrauchs; eine kürzere wirt-

schaftliche oder rechtliche Nutzungsdauer 

ist nämlich nur bedingt oder gar nicht vom 

technischen Gebäudezustand abhängig. 

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass eine 

bestimmte Methode wie z. B. ein Bausubstanz-

gutachten oder ein bestimmtes Ermittlungs-

verfahren nicht erforderlich ist, um eine kür-

zere tatsächliche Nutzungsdauer nachzuwei-

sen. 

Die Finanzverwaltung stellt an die Gutachten 

höhere Anforderungen. Der BFH widerspricht 

der Finanzverwaltung, weil es für die von der 

Finanzverwaltung geforderten Anforderungen 

keine gesetzliche Grundlage gibt. So hält es der 

BFH für denkbar, dass die Restnutzungsdauer 

aus einem Verkehrswertgutachten eines öf-

fentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen übernommen wird. 

Abschließend entscheiden muss nun das Fi-

nanzgericht im zweiten Rechtsgang. Dort muss 

noch die Bemessungsgrundlage für die Ab-

schreibung ermittelt werden. Die Klägerin 

hatte zu Unrecht den Wert für einen Nieß-

brauch, der ihr an dem Grundstück zustand, als 

Anschaffungskosten geltend gemacht. Dafür 

könnten der Klägerin aber Anschaffungskosten 

aus der Übernahme von Verbindlichkeiten ent-

standen sein, die bislang noch nicht geprüft 

worden sind. 

 

 

 

Rechtsstand: 07.09.2024 

Alle Informationen und Angaben in dieser Mandanten-Information ha-

ben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne 

Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 


